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Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim; 
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 "Erlensee"; 
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 

die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgen-

de Stellungnahme ab: 

 

Planung 

Die Gemeinde Schechen plant den o.g. Bebauungsplan zu ändern, um im Be-

reich des bestehenden Campingplatzes am Erlensee den Bestand an Stand-

plätzen um 25 auf insgesamt 164 zu erhöhen. Die zusätzlichen 25 Plätze sollen 

ausschließlich als touristische Stellplätze und nicht als Dauerstellplätze genutzt 

werden. Zudem soll im Bereich der Parkwiese ein Spielplatz errichtet werden. 

Die gegenwärtig als Liegewiese genutzte Fläche zwischen dem Rasthaus und 

dem Verwaltungs- und Sanitärgebäude, das saniert und erweitert werden soll, 

soll zukünftig als Zeltplatz genutzt werden.  

Der Änderungsbereich ist laut Planungsunterlagen ca. 1,87 ha groß und im gül-

tigen Flächennutzungsplan der Gemeinde im Westen als Parkfläche und im Os-

ten als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Campingplatz“ dargestellt. 

 

Berührte Belange 

Natur und Landschaft 



 

– 2 – 

Der Planungsbereich liegt gem. Regionalplan Südostoberbayern (RP 18) B I 3.1.3 Z im 

landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 15 „Inntal von Rosenheim bis Wasserburg a.Inn“. Hier 

kommt den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes Gewicht zu. In 

diesen sollen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild nachhaltig 

gesichert werden. Die Charakteristik der Landschaft und ihrer Teilbereiche soll erhalten 

werden. Größere Eingriffe in das Landschaftsgefüge sollen vermieden werden, wenn sie die 

ökologische Bilanz deutlich verschlechtern (RP 18 B I 3.1 Z). Die Planung ist diesbezüglich und 

auf Grund der Lage im Landschaftsschutzgebiet „zum Schutze des Inntals“ mit der unteren 

Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

Ergebnis 

Die o.g. Bebauungsplanänderung steht den Erfordernissen der Raumordnung bei Berücksichti-

gung des genannten Punkts grundsätzlich nicht entgegen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Stephanie Scherer  
Oberregierungsrätin 

 
 


